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ed itor ial   

Wir wollen Sie kennenlernen!

Unsere Leser - also SIE! - sind uns wichtig. Für Sie suchen wir jeden 

Monat interessante Themen, hilfreiche Checklisten und aktuelle 

News. Aber nicht nur der Inhalt zählt. Seit Januar gibt es unser 

Magazin im neuen Design-Kleid und ist so hoffentlich noch an-

sprechender und angenehmer zu lesen für Sie.

Um sowohl die Inhalte als auch die weitere Gestaltung der Beiträge 

besser auf Sie zuschneiden zu können, haben wir einen Wunsch 

und eine kleine Bitte:

Wir möchten Sie besser kennenlernen. Vor allem Ihre Meinung zum 

Magazin und Ihr Leseverhalten interessieren uns sehr. 

Helfen sie uns Mittelstand WISSEN weiter zu verbessern! Wenn Sie 

möchten, nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit und werden Teil unserer 

Online-Leserbefragung.

>> zur Online-Umfrage für Mittelstand WISSEN Leser

Viel Spaß beim Lesen, „Weichei sein“ und Philosophieren wünscht,

Patricia Scholz (Redaktion)

http://umfrage.unternehmer.de/index.php?sid=98567
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Whistleblowing - ein kurzer Überblick
von Sandra Voigt, anwalt.de services AG

Aufgrund fehlender gesetzli-
cher Regelungen herrscht in 
der Bevölkerung Unsicher-

heit, ob man Missstände in Unterneh-
men offenlegen kann. Die Firmen sind 
jedoch in der Regel selbst daran inter-
essiert, dass sich Mitarbeiter gesetzes-
konform verhalten und der betriebli-
che Ablauf nicht gefährdet wird. Ein 
Hinweisgeber ist in den meisten Fällen 
ein Arbeitnehmer, der Missstände, die 
ihm an seinem Arbeitsplatz bekannt 
werden, öffentlich macht. Damit will 
er illegales Handeln oder Gefahren für 
das Leben anderer sowie für die Um-
welt in Unternehmen, in der Politik 
und auch der Verwaltung anprangern 
und beseitigen.

Kriterien

Whistleblowing liegt nur dann vor, 
wenn vier Voraussetzungen erfüllt 
sind.

1. Der Hinweisgeber muss den Miss-
stand oder das Fehlverhalten wahr-
nehmen und aufdecken. Hierzu 
genügt es schon, wenn er seine Mit-
wirkung trotz arbeitsvertraglicher 
Verpflichtung verweigert, wodurch 
der Sachverhalt öffentlich wird.

2. Dann muss der Informant „Alarm 
schlagen“. Er sollte aber zunächst ver-
suchen, das Problem innerhalb seiner 
Arbeitsstätte anzusprechen und zur 
Diskussion zu stellen, sog. internes 
Whistleblowing. Wird das Vorbrin-
gen des Hinweisgebers jedoch igno-
riert, kann er sich an externe Stellen 
wie die Medien, Gewerkschaften 
oder auch die Strafverfolgungsbe-
hörden (Polizei, Staatsanwaltschaft) 
wenden. Auch der begründete Ver-
dacht eines Missstandes berechtigt 
schon zum Alarmschlagen. Mora-
lische Verwerflichkeit (z. B. Sau-
forgie statt Firmenfeier) allein ge-
nügt hierfür jedoch nicht, da dies 
nur ein internes Problem darstellt.

3. Zu beachten ist, dass Whist-
leblowing aber nicht nur aus eigen-
nützigen Gründen erfolgen sollte, 
sondern auch zum Schutz der all-
gemeinen öffentlichen Belange, 
z. B. Einhaltung der Demokratie.

4. Der Hinweisgeber geht mit der 
Aufdeckung von Missständen große 
Risiken ein, die sowohl das berufli-
che Fortkommen als auch sein so-
ziales Ansehen gefährden können.

Unternehmensmaßnahmen

Viele Unternehmen bedienen sich 
daher verschiedener Maßnahmen, 
um an diese Informationen zu 
kommen, ohne gleich den Whist-
leblower zu brandmarken. Einige 
Unternehmen richten beispiels-
weise eine Telefonhotline ein, bei 
der die Arbeitnehmer anonym an-
rufen können. Sie muss aber 24 
Stunden am Tag erreichbar sein. 
Bei einer internen Hotline könnte 
darüber hinaus die Vertraulichkeit 
und Anonymität gefährdet sein, z. 
B. bei Erfassung der IP-Adresse.
Beliebt sind des Weiteren externe 
Mittelsmänner, sog. Ombudsleute. 
Das sind zumeist Rechtsanwälte, 
die mit dem Informanten ein Ver-
trauensverhältnis aufbauen und der 
anwaltlichen Verschwiegenheits-
pflicht unterliegen. Daher ist hier 
die Anonymität des Hinweisgebers 
eher gewahrt, denn der Ombuds-
mann gibt allein die Informati-
on an den Berichtsempfänger des 
Unternehmens weiter. Auch die 
Wahrscheinlichkeit, dass diese Ein-
richtung von rachsüchtigen Arbeit-
nehmern missbraucht wird, ist ge-
ringer als bei der Hotline. Denn ein 
Anruf ist schnell gemacht, aber der 
Besuch bei einem Anwalt erfordert 
mehr Entschlossenheit und Mut. 
Viele Unternehmen setzen auch 
elektronische Hinweisgebersysteme 
ein. Dem Arbeitnehmer wird die 

Möglichkeit gegeben, sich anonym 
über beispielsweise E-Mail oder Fax 
zu äußern. Sämtliche Regelungen 
des BDSG (Bundesdatenschutzge-
setz) müssen aber immer eingehal-
ten werden. Hierbei werden meis-
tens Verschlüsselungsverfahren ver-
wendet, die sicherstellen, dass nur 
die empfangsberechtigten Personen 
(z. B. die Geschäftsführung) Zugriff 
auf die Nachrichten haben und per-
sönliche Daten unkenntlich gemacht 
werden, wenn der Hinweisgeber an-
onym bleiben will.	�  p      

Autor:
anwalt.de services AG

Sandra Voigt, 
Assessorin

www.anwalt.de
FreeCall: 0800 2020306

Mehr Rechts-
tipps ...
... finden Sie online auf 
Unternehmer.de in unserer 
Rubrik „Recht & Gesetze“.

www.unternehmer.de/recht-gesetze

http://www.anwalt.de/
http://www.unternehmer.de/recht-gesetze
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news – steuer

Steuernews im Juli
von REICHARDT Steuerberatung Wirtschaftsmediation

BFH entscheidet zur Anlaufhem-
mung bei Antragsveranlagung

Der Bundesfinanzhof hat im Fall einer 
sog. Antragsveranlagung entschieden, 
dass eine Anlaufhemmung nicht ge-
geben ist. Im entschiedenen Fall er-
zielte ein Ehepaar in den Jahren 2002 
und 2003 ausschließlich Einkünfte 
aus nichtselbständiger Arbeit. Erst 
gegen Ende des Jahres 2008 reichten 
sie ihre Einkommensteuererklärun-
gen ein. Das Finanzamt lehnte eine 
Veranlagung ab, weil die Abgabefrist 
versäumt war. Der Bundesfinanzhof 
bestätigte die Entscheidung. Für das 
Jahr 2002 verjährte die Einkommen-
steuer mit Ablauf des Jahres 2006 für 
2003 entsprechend ein Jahr später, da 
keine Verpflichtung zur Abgabe einer 
Steuererklärung bestand.

Zivilprozesskosten als außerge-
wöhnliche Belastung abziehbar

Entgegen seiner bisherigen Recht-
sprechung hat der Bundesfinanzhof 
im Sommer ein möglicherweise weit-
reichendes Urteil gesprochen. Eine 
Frau klagte gegen ihre Krankenversi-
cherung, weil diese die Zahlung von 
Krankentagegeld nach Eintritt der Be-

rufsunfähigkeit eingestellt hatte. Beim 
Finanzhof beantragte die Ehefrau zu-
sammen mit ihrem Ehemann die Be-
rücksichtigung der Kosten für diesen 
Prozess als Werbungskosten bzw. spä-
ter als außergewöhnliche Belastung. 
Das höchste Steuergericht erkannte die 
Aufwendungen an und stellte klar, dass 
dies unabhängig vom Klagegegenstand 
akzeptabel ist. Steuerpflichtige müssen 
nur nachweisen, dass der Prozess hin-
reichend Aussicht auf Erfolg hat und 
keine Mutwilligkeit vorliegt. Erstattun-
gen von Versicherungen müssen ge-
gengerechnet werden.
Wichtig: Im Rahmen der außerge-
wöhnlichen Belastungen wirken sich 
Kosten erst nach Überschreiten der 
zumutbaren Eigenbelastung aus.

Mittelpunkt des Lebensinteresses 
bei mehreren Wohnungen

Mittelpunkt des sog. Lebensinteresses 
ist die Wohnung, von der regelmä-
ßig die Arbeitsstätte aufgesucht wird. 
Der Bundesfinanzhof hat dies auch 
bei Ehegatten klargestellt. Bewohnen 
beide Ehegatten mehrere Wohnungen, 
können sie trotzdem keine doppelte 
Haushaltsführung geltend machen, 
wenn sie jederzeit zusammen wohnen.

Abzug bei privat mitbenutztem 
Arbeitszimmer

Nach Ansicht des Finanzgerichts Köln 
können Aufwendungen für ein häusli-
ches Arbeitszimmer als Werbungskos-
ten bzw. Betriebsausgaben berücksich-
tigt werden, auch wenn das Zimmer 
nicht ausschließlich beruflich genutzt 
wird. Das Finanzgericht stützt sich 
bei der Begründung auf ein Urteil des 
Bundesfinanzhofs aus dem vergange-
nen Jahr. Dabei stellte der Bundesfi-
nanzhof klar, dass eine Aufteilung bei
gemischt veranlassten Aufwendun-
gen in einen abzugsfähigen und einen 
nicht abzugsfähigen Anteil erfolgen 
kann. Das Finanzgericht ist der Mei-
nung, dass diese Aufteilungsmöglich-
keit auch bei Arbeitszimmern beste-
hen müsse.
Tipp: Ob das Finanzgericht Recht hat 
muss nun der Bundesfinanzhof in 
der eingelegten Revision entscheiden. 
Betroffene sollten strittige Fälle unter 
Angabe des Aktenzeichens X R 32/11 
offen halten.� p

Haftungsausschluss:
Der Inhalt des Beitrags ist nach bestem Wissen und 
Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und 
der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es 
notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. 
Der Beitrag ersetzt nicht die individuelle persönli-
che Beratung.

Autor: 
Florian Reichardt
Steuerberatung 
Wirtschaftsmediation

www.StbReichardt.de
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http://www.stbreichardt.de/
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Anzeigenbuchung:
Sie möchten selbst hier eine Anzeige 

buchen und von unserer Reichweite 

profitieren?

Kontaktieren Sie uns!
info@marktplatz-mittelstand.de
Tel. 0911/ 37750 - 254
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 Interface-Design
Software-Entwicklung

Online-Marketing

www.mediendesign.de/jetzt

Wir kümmern uns um das gesprochene 
Wort, kreative Eventorganisation, ideen-
reiche PR und Texte für Ihr Unternehmen.

Vermittlung von Rednern &  Moderatoren
www.vortrags-redner.de

Frau Anita Abele
Von-Thürheim-Strasse 47 | 89264 Weißenhorn
(0 73 09) 92 78 48 | Abele@Vortrags-Redner.de

Ein kompetenter und zuverlässiger 
Partner für Immobilienvermittlungen

EBNER-ESCHENBACH IMMOBILIEN e.K.

Stefan Frhr. v. Ebner-Eschenbach M.A.
Paniersplatz 35 | D - 90403 Nürnberg  
Tel: 0911 / 80 16 173
Fax: 0911 / 80 16 175
E-Mail: info@ebner-eschenbach.de

www. ebner-eschenbach.de

Jetzt kostenlos mitmachen!

www.maratoner.de
info@maratoner.de

Wollen Sie original Toner für Ihren 
Laserdrucker zum Preis kompatibler 
Tonerkartuschen? Rufen Sie an!

Tel. 069 430 56 983

Dienstleistung Mit Service - Wir reinigen: 

■ wirtschaftlich
■ zuverlässig
■ fachmännisch

www.dms-dienste.de

D.M.S Glas- & Gebäudeservice
Lenzstr. 2 | 90522 Oberasbach
(0911) 377 26 24 | DMS-service@t-online.de

Das Portal für  
das deutsche  
Handwerk

www.handwerk-kompakt.de
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▪ Jetzt auch als iPhone-App fürs Apple-Handy!

▪ �Neuwagenmarkt.de ist seit Februar 1997 
Deutschlands größte Spezial-Suchmaschine 
für besonders preiswerte Neu- u. Jungwagen. 

▪ �Bestellbeispiele können mit Konfigurator 
zum passenden Wunschauto gemacht und 
mit Preisvorteil bestellt werden.  

▪ �Alle Angebote von spezialisierten Händlern, 
keine von privat.

Shiatsu – Ihre Wellnessoase
● Energieausgleich
● Abbau von Spannungen
● Behandlung durch Druck

Wellness-Shiatsu
Züricher Str. 16 | 90431 Nürnberg
(0911) 5289307 | meitel-shiatsu@arcor.de

www.der-nuernberger.de
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Online-Marketing-Konferenz & Networking Prarty

OMCap 2011
Bundesweite Seminare

SEO & Web 2.0
eMBIS bietet bundesweit praxisorien-
tierte Weiterbildungen rund um Online-
Marketing und Suchmaschinenoptimie-
rung.

Auszug aus den Seminarthemen:
▶  Online-Marketing Strategien
▶  Suchmaschinen, SEO & SEM 
▶  Suchmaschinenoptimierung
▶  Social-Media & Web 2.0
▶  Facebook-Marketing
▶  Social-Media für HR
▶  Web-Statistiken auswerten
▶  Besser texten im Internet 
▶  eCommerce-Optimierung
▶  Online-Marketing Recht
    
Informationen und Seminarberatung:
www.embis.de

Seminare in Köln

SEO & Marketing
Im Seminar des Deutschen Instituts für
Marketing (DIM) wird erklärt, wie Sie
das Internet im Marketing professionell
nutzen können. Sie erfahren, wie Sie 
mehr Traffic auf Ihrer Webseite gene-
rieren, neue Kunden gewinnen und so 
mehr Umsatz erzielen.

Auszug aus dem Seminarangebot
• �SEO - Suchmaschinenoptimierung
• �SMM - Social Media Marketing
• Facebook-Marketing
• �Recruiting 2.0: Social Media im Personal-

marketing
• �Online-Marketing
• Kampagnenmanagement

Über den folgenden Link finden Sie weitere 
Informationen zu dem Seminarangebot.

Informationen und Anmeldung:
www.marketinginstitut.biz

Die Tageskonferenz bietet drei Vortragsreihen an rund um die Themen 
SEO, SEM, Display Advertising, eMail Marketing, Affiliate Marketing und 
Performance Marketing. Sprecher auf der OMCap sind u.a. Marcus Tand-
ler, Sepita Ansari, Christoph Burseg, Lennart Paulsen, Stefan Fischerländer, 
Dominik Wojcik und Jens Fauldrath.Das Konferenzprogramm beinhaltet 
Vorträge zu Themen wie: Conversion Optimierung, Preissuchmaschinen 
Marketing, Affiliate Marketing, Facebook Marketing, Advanced SEO & 
Linkbuilding, Search in 2012 und viele weitere. Mit dem Speed Networ-
king knüpft man außerdem Kontakte im Minutentakt und erweitert so 
sein persönliches Netzwerk.

Wann?

am 13.10.2011 in Berlin, 09:00 Uhr - 24:00 Uhr

Wo?

im KOSMOS Berlin
Karl-Marx-Allee 131 a
10243 Berlin

Themen

▶ Online Marketing
▶  Speed Networking
▶  Sessions 
▶  und exklusive BING Workshops.

Preise

Eintrittspreis: 499 Euro 
Frühbucherticket: 399 Euro

Weitere Informationen und Anmeldung

www.omcap.de
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www.seo.de

www.seo.de ist ein Gemeinschafts-
blog deutscher Suchmaschinenop-
timierer und bietet Informationen 
und News rund um die Themen 
Marketing und Suchmaschinenopti-
mierung.

www.unternehmer.de/magazin

Im kostenlosen MITTELSTAND 
WISSEN-Archiv finden Sie weitere 
Ausgaben zu Themen wie Arbeits-
recht, Steuern, Mitarbeiterführung,  
Versicherungen & Vorsorge oder 
Mitarbeitermotivation.

www.absolit.de

Hier erhalten Sie kostenlose Tipps, 
Studien und Infos rund um das The-
ma Online-und E-Mail-Marketing. 
Ein monatlicher Newsletter sowie 
Checklisten zum Download runden 
das Angebot ab.

www.unternehmer.de 

Täglich aktuelle Ratgeber-Artikel, 
Wirtschaftsnachrichten, Checklis-
ten, lebhafte Diskussionen und Le-
sermeinungen: Mit dem Ratgeber- 
und Wissensportal Unternehmer.de 
bleiben Sie auf dem neuesten Stand!

Vorschau 
Oktober 2011
Richtig Karriere machen
Die Oktober-Ausgabe  widmet sich 
dem Schwerpunkt "Richtig Karriere 
machen". Neben Fachbeiträgen, 
Interview, Checklisten und App-
Check erwarten Sie auch wieder 
Reise-, Rechts- und Steuertipps.

--------------------------------------

Umfrage
Helfen sie uns Mittel-
stand WISSEN weiter 
zu verbessern!

Die Umfrage dauert 
ca. 5 Minuten. Wir 
würden uns freuen, 
wenn Sie sich die Zeit 
nehmen.

Das Redaktionsteam 
sagt DANKE.
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Anzeige 1/2-seitig

Neue Vertriebspartner finden und 
Umsätze steigern!
Jetzt!

 � Sie sind ein Anbieter?
�� �

Neue�Vertriebspartner�akquirieren.
�� Vertriebsnetzwerk�erweitern.
�� Von�neuen�Absatz-Kanälen�und�Gebieten��

profitieren.
�� Umsätze�steigern.

�
Sie sind ein Vertriebspartner?
�� �

Neue�Vertriebspartnerschaften�eingehen.
�� Eigenes�Produkt-�oder�Dienstleistungsport-

folio�erweitern.
�� Mehrwert�für�Kundenstamm�schaffen.
�� Zusätzliche�Erlösquellen�generieren�und�

Umsätze�steigern.

www.dipeo.de� � � � � � � ���������-->�Jetzt�Vertriebspartner�finden

©�Kurhan�-�Fotolia.com

http://www.dipeo.de/

